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Der AOP-Vertrag und seine Anlagen werden zum 1.

Januar 2026 angepasst. Darauf haben sich KBV,

Deutsche Krankenhausgesellschaft und GKV-

Spitzenverband verständigt. Insbesondere handelt es

sich um Anpassungen an die Version des

Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) für

2026 und den aktuellen EBM.

Den AOP-Vertrag inklusive der Anlagen 1, 2 und 3

steht Ihnen auf der Internetseite der KBV zur

Verfügung:

https://www.kbv.de/infothek/rechtsquellen/weitere-

rechtsquellen „Ambulantes Operieren“
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